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Förderung des Wohnungsbaus und Ausrichtung von Wohnbeihilfen 
Die Regierung unterbreitete dem Landtag eine Gesetzes vorlage über den sozialen Wohnungsbau - Reaktion a u f  Situation des Wohnungsmarktes 

(G.M.) - Die Wohnbauförderung in 
unserem Land soll sich künftig nicht mehr 
aliein auf Vergünstigungen bei der Erstel
lung eines Einfamilienhauses, beim Er
werb einer Eigentumswohnung sowie bei 
verdichteter Bauweise erstrecken, son
dern auch Förderungen des gemeinnützi
gen Wohnungsbaus sowie die Ausrich
tung von Wohnbeihilfen umfassen. Die 
Regierung hat dem Landtag einen ent
sprechenden Gesetzesentwurf unterbrei
tet, der allerdings nicht auf der Tagesord
nung der Mai-Sitzung aufscheint, so dass 
er voraussichtlich erst in der letzten Sit
zung vor der Sommerpause in eine erste 
Behandlung gezogen wird. 

Das 1958 erlassene Gesetz über die 
Förderung des Baues von Eigenheimen 
hat sich, zumal in der Zwischenzeit im
mer wieder Anpassungen wie die Förde
rung von Stockwerkeigentum vorgenom
men wurden, bewährt. Diese Förde
rungsmöglichkeit möchte die Regierung 
auch in Zukunft beibehalten, doch drängt 
sich nach ihrem Bericht an den Landtag 
eine Verbreiterung und auch eine gewisse 
Verlagerung der Förderungsmassnahmen 
auf, weil in Zukunft immer mehr Men
schen mit den heutigen Förderungsmass
nahmen allein nicht mehr geholfen wer
den könne. Als Ausweitung der staatli
chen Wohnbauförderung kommt die Ge

währung von Darlehen an Gemeinden 
oder an gemeinnützige und private Trä
ger für die Erstellung von Wohneinheiten 
in verdichteter Bauweise sowie die Aus
richtung von Wohnbeihilfen in Frage. 

Förderung des Mietwohnungsbaus 
Alle Förderungsmassnahmen des Staa

ten sind nach den Vorstellungen der Re
gierung darauf ausgerichtet, preiswerte 
Wohnungen und preiswerte Häuser zu 
erstellen, wobei auf «unnötigen Luxus 
und teure Einbauten verzichtet» werden 
soll. Als neues Element scheint in der 
Regierungsvorlage die Förderung von 
Mietwohnobjekten auf, um Wohnraum 
zu schaffen und zu günstigen Bedingun
gen an Mieter abzugeben, die auf dem 
freien Wohnungsmarkt nur noch er
schwert eine erschwingliche Wohnmög
lichkeit finden. Die vorgesehene Förde
rung besteht in der Gewährung eines 
zinslosen Darlehens von 35 Prozent, das 
innerhalb von 25 Jahren zurückzuzahlen 
ist. Geplant ist die Einführung eines ab
gestuften Rückzahlungsmodells, das in 
den ersten Jahren kleinere Rückzah
lungsraten vorsieht. Zu r  Förderung ge
langen nach den vorliegenden Vorschlä
gen Objekte mit mindestens drei Woh
nungen und einfachen Bauformen sowie 
Innenausbauten. Gefordert wird eine 
«gute Durchmischung mit Wohnungen 

unterschiedlicher Grösse» bei grösseren 
Projekten sowie bei grösseren Uberbau-
ungen ein «Mindestanteil an Wohnungen 
für Betagte und Familien mit Kindern». 

Förderung des privaten Wohnungsbaus 
Die Förderung des privaten Woh

nungsbaus - Einfamilienhäuser, Stock
werkeigentum, Altbauten - soll nach dem 
Gesetzesvorschlag beibehalten werden, 
doch soll die Förderung von verdichteten 
Überbauungen im Vordergrund stehen, 
während für Einzelbauweise und Eigen
heime mit vollständiger Ausnützung der 
höchstzulässigen Nettowohnfläche eine 
geringere Förderung vorgesehen ist. Im 
Gegensatz zur heute geltenden Berech
nung nach der Kubatur des Wohnobjekts 
soll wieder zur ursprünglichen Form der  
Nettowohnberechnung zurückgekehrt 
werden. Die Förderungssätze bewegen 
sich nach dem Regierungsvorschlag zwi
schen 20 bis 30 Prozent und liegen damit 
bewusst tiefer als für die Förderung des 
Mietwohnungsbaus. Aber auch für Priva
te  gilt für die Rückzahlung des zinslosen 
Darlehens eine gestaffelte Lösung mit an
fänglich kleineren, später grösser wer
denden Tilgungsraten. 

Ausrichtung von Wohnbeihiifen 
An Mieter, für die der Wohnungsauf

wand eine «unzumutbare finanzielle Be

lastung» darstellt, sollen in Zukunft vom 
' Staat und den Gemeinden Wohnbeihilfen 

gewährt werden. Die Wohnbeihilfen, die 
sich nach der Höhe des Wohnungsauf
wandes für eine Mietwohnung abzüglich 
der zumutbaren Wohnungsaufwandbela
stung berechnen, werden bis zu einem 
monatlichen Höchstbetrag von 800 Fr. 
ausbezahlt. Entscheidung für die Aus
richtung einer Wohnbeihilfe wird nach 
Angaben der Regierung die «Höhe des 
Einkommens, die Höhe der Miete, die 
Grösse der Familien und der Wohnung» 
sein. Wohnbeihilfen sollen nach dem Re
gierungsvorschlag alle Mieter mit Wohn
sitz in Liechtenstein erhalten, sofern sie 
die Voraussetzungen des Gesetzesent
wurfs erfüllen. 

Für die Schaffung des neuen Wohnbau-
förderungsgesetzes macht die Regierung 
geltend, dass die hohen Bodenpreise und 
die Erstellungskosten für ein Eigenheim 
nicht mehr allen die Möglichkeit geben, 
im Sinne des Gesetzes von 1958 ein Ei
genheim zu erstellen oder ein Stockwerk
eigentum zu erwerben. Nach Erhebungen 
der Regierung ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt zwar eine gute Versorgung mit 
Wohnraum gegeben, doch fehlten vor al
lem preiswerte Wohnungen. Zudem ist 
nach diesen Angaben viel Wohnraum in 
den letzten Jahren zu Büroraum umfunk
tioniert worden. 

EWR-Unterzeichnung 
am 2. Mai 

(pafl) - Die Regierung hat  die 
Unterzeichnung des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschafts
raum beschlossen und Regierungs
chef Hans Brunhart mit der Unter
zeichnung beauftragt. A m  14. April 
wurde das EWR-Abkommen in 
Brüssel paraphiert, liechtensteini-
scherseits durch S.D. Prinz Niko
laus von Liechtenstein. Die Unter
zeichnung des EWR-Abkommens 
wird voraussichtlich am 2. Mai in 
Porto (Portugal) stattfinden. 

Einsprache gegen Kleinkraftwerke 
Stellungnahme der Gemeinde Ruggell zum Umweltverträglichkeitsbericht 

(G.M.)  - Die Gemeinde Ruggell hat 
gegen die geplanten Rheinkraftwerke Be
denken angemeldet und einen Einspruch 
gegen das Projekt bzw. gegen den Um
weltverträglichkeitsbericht beschlossen. 
Wie aus dem neuesten Gemeinderatspro
tokoll hervorgeht, liegen die Bedenken 
gegen das Projekt vor allem im Bereich 
des Grundwassers und der Wasserversor
gung. 

Der vor kurzem aufgelegte Umweltver
träglichkeitsbericht zu den geplanten 
Rheinkraftwerken gibt den Anrainerge
meinden die Möglichkeit, eine Stellung
nahme abzugeben oder früher geäusserte 
Bedenken im Sinne einer Einsprache zu 
formulieren. In der Gemeinderatssitzung 
vom 1. April Hess sich der Ruggeller Ge
meinderat von Fachleuten über den Um
weltverträglichkeitsbericht sowie über die 
möglichen Auswirkungen der Stauung 
des Rheins informieren. Anschliessend 
sprach sich der Gemeinderat einhellig für 
einen Einspruch aus, der die diskutierten 
Elemente enthalten soll. 

Die Staustufe Sennwald—Ruggell soll
te nach Angaben der Fachleute rund 400 
m flussaufwärts oberhalb der heutigen 
Einmündung des Binnenkanals erstellt 

werden. Durch diese Massnahme könnte 
auf umfangreiche Bauarbeiten mit gros
sen Massenbewegungen zur Verlegung 
der Binnendammeinmündung verzichtet 
werden. Ebenso würde damit kein Land
verlust entstehen. De r  Gemeinderat 
sprach sich gegen eine Baustellenzufahrt 
von Ruggell aus, machte aber den Vor
schlag, auf der schweizerischen Seite eine 
provisorische Ein- und Ausfahrt bei der 
N 13 zu erstellen. 

Von grösster Bedeutung für die Ge
meinde Ruggell ist nach Auffassung des 
Gemeinderates das Grundwasserpro
blem, wie aus dem Gemeinderatsproto
koll ersichtlich: «Der Grundwasserbe
stand im Rheintal wird direkt vom Rhein 
diktiert. Im Bereich der Gemeinde Rug
gell ist das Zusammenspiel zwischen 
Rhein und Grundwasser sehr komplex, 
örtlich sehr variabel und teilweise auch 
saisonal veränderlich.» Skepsis herrschte 
im Gemeinderat über die prognostizier
ten Veränderungen, da sehr viel mit An
nahmen im UVB gearbeitet wurde. Auch 
die «optimistischen Resultate» über die 
Dammstabilität wurden mit Vorsicht auf
genommen. 

Rechtshilfegesetz und Bankengesetz 
Der Landtag tritt am 13.114. Mai wieder z u  einer Sitzung zusammen 

(G.M.) - Auch die nächste Landtags
sitzung ist wieder nrit einer Reihe gewich
tiger Geschäfte/ beladen. Nach der ge
stern veröffentlichten Traktandenliste hat 
sich der Landtag mit verschiedenen Ge
setzesvorlagen zu beschäftigen, darunter 
das neue Bankengesetz und das Gesetz 
über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen. 

Zur  Detailberatung stehen auf der Ta
gesordnung die Änderung des Gesetzes 
über die Ausrichtung von Landessubven
tionen sowie das Gesetz über die Förde
rung des öffentlichen Verkehrs. Das Sub
ventionsgesetz stand während der  letzten 
Landtagssitzung zur Debatte und hat die 
Subventionierung der Erweiterungsbau
ten für die Kehrichtverwertungsanlage 
Buchs (KVA) zum Inhalt. Die Förderung 
des öffentlichen Verkehrs war bereits Ge
genstand einer ersten Behandlung im ver
gangenen Jahr. Die Vorlage legt die För
derungsmöglichkeiten auf Landes- und 
auf kommunaler Ebene fest. 

rung des Betäubungsmittelgesetzes, wel
che die straflose Abgabe von sterilen 
Spritzen an Drogenabhängige zum Inhalt 
hat, das neue Bankengesetz, das Gesetz 
über die Liechtensteinische Landesbank 
sowie die Änderung des Schulgesetzes, 
wo es um die Einführung der 5-Tage-
Woche an den Schulen geht, die nach den 
Vorstellungen der Regierung auf Anfang 
des Schuljahres 1992/93 in Kraft gesetzt 
werden soll. 

Drei Traktanden befassen sich mit Kre
ditanträgen der Regierung: Zum einen 
geht es um einen Verpflichtungskredit für 
die Realisierung einer EDV-Lösung mit 
den Gemeinden, zum anderen um einen 
Kredit von 900 000 Fr. für die Durchfüh
rung der 12. Nationalen liechtensteini
schen Briefmarkenausstellung «LIBA 
92». Schliesslich hat die Regierung auch 
eine Vorlage zu einer Vereinbarung über 
die Ausbildungsstätte für praktische 
Krankenpflege St.Galler Oberland und 
Liechtenstein vorgelegt. 

Erstmals auf der Tagesordnung steht 
das Gesetz über die internationale Insgesamt fünf Traktanden befassen 
Rechtshilfe in Strafsachen, die Abände- sich mit parlamentarischen Vorstös en. 

Hans-Dietrich Genscher als deutscher Aussenminister zurückgetreten 
Irmgard Schwaetzer als Nachfolgerin im Gespräch -Genscher will sich, au f  seine Rolle als Bundestagsabgeordneter beschränken 

Bonn (AP) Nach fast 23jähriger Mit
gliedschaft in der Bundesregierung hat 
Aussenminister Hans-Dietrich Genscher 
am Montag überraschend seinen Rück
tritt angekündigt. Der dienstälteste Aus
senminister der Welt will unmittelbar 
nach seinem 18. Amtsjubiläum am 17. 
Mai die Verantwortung für die deutsche 
Aussenpolitik abgeben und sich auf seine 
Rolle als Bundestagsabgeordneter der 
FDP beschränken. 

Als aussichtsreichste Kandidatin für 
die Nachfolge des 65jährigen galt in der 
FDP-Führung am späten Nachmittag 
Bundesbauministerin Irmgard Schwaet
zer. Sie wäre die erste Aussenministerin 
in der deutschen Geschichte. Über, Justiz
minister Klaus Kinkel, der  zunächst 
ebenfalls im Gespräch war, hiess es aus 
Kreisen der  FDP-Bundestagsfraktion, er  
komme nicht in Frage, weil er dringend 
für die weitere Arbeit an der deutschen 
Vereinigung gebraucht werde. Bundes
kanzler Helmut Kohl, mit dem Genscher 
während der parlamentarischen Oster-
pause Einzelheiten der Demission be

sprochen hatte, kündigte Beratungen in 
der Koalition über dessen Nachfolge an, 
bestätigte vor Journalisten aber zugleich 
das Recht der F D P  auf Besetzung des 
Aussenminister-Postens. 

Die Bekanntgabe der Entscheidung 
Genschers, die am Morgen in einer Sit
zung des FDP-Präsidiums erfolgte, löste 
bedauernde Reaktionen im In- und Aus
land aus. Für Genschers engste Mitarbei
ter im Auswärtigen Amt  kam sie ebenso 
überraschend wie für die FDP-Führung 
und das übrige politische Bonn. Vor dem 
Präsidium berichtete der Aussenminister, 
dass er lediglich Kohl bereits zu Jahresbe
ginn in einem persönlichen Gespräch sei
ne Absicht mitgeteilt habe. Auch Bun
despräsident Richard von Weizsäcker un
terrichtete Genscher persönlich vorab. 
Lambsdorff wurde am Donnerstag abend 
fernmündlich informiert. 

Genscher, der schon mehrere Herzin
farkte erlitten hat, gab keine gesundheit
lichen Gründe für sein Ausscheiden aus 
dem Amt an. 

Nach 18jähriger Tätigkeit als Aussenmini
ster der Bundesrepublik Deutschland wird 
Hans-Dietrich Genscher nach dem 17. 
Mai aus dem Amt  ausscheiden. 

. Nach so langer Amtsdauer halte e r  die 
Zeit für gekommen, «aus freiem Ent-
schluss und in gebührendem Abstand vor 
der nächsten Bundestagswahl» das Amt 
des Aussenministers aufzugeben, sagte 
Genscher weiter. E r  wolle mit seinem 
Schritt «auch ein Zeichen setzen für die 
Funktionsfähigkeit unserer demokrati
schen Strukturen und für das Demokra
tieverständnis derjenigen, die in unseren 
höchsten Staatsämtern Verantwortung 
tragen». Demokratie bedeute die Über
nahme von Verantwortung in öffent
lichen Ämtern auf Zeit, betonte Gen
scher. 

Die CSU erhob unmittelbar nach Be
kanntwerden der Demission den An
spruch auf Mitsprache bei der  Benennung 
des künftigen Aussenministers. De r  Vor
sitzende der CSU-Landesgruppe im Bun
destag, Wolfgang Bötsch, sagte vor Jour
nalisten in Bonn, die Frage der Nachfolge 
Genschers dürfe keine Routineangele
genheit sein. Sie sollte in einer Runde der 
Partei- und Fraktionsvorsitzenden oder 
nur der Parteichefs von C D U ,  CSU und 
FDP erörtert werden. 

Waffenhandel mit 
Libyen verboten 

(pafl) - Die Regierung hat zur Erfül
lung der in der Resolution 748 des Sicher
heitsrates der Vereinen Nationen enthal
tenen Sanktionen gegen Libyen eine Ver
ordnung erlassen. Gestützt auf das Ge
setz über Massnahmen des Wirtschafts
verkehrs mit fremden Staaten verordnet 
die Regierung, dass alle Rechtsgeschäfte 
und Handlungen im Zusammenhang mit 
dem Handel von Waffen und militäri
scher Ausrüstung mit Libyen untersagt 
sind. Zuwiderhandlungen gegen das Han
delsverbot werden geahndet. 

Ständiger Ausschuss 
der EFTA-Staaten 

(pafl) - In ihrer Sitzung vom 21. April 
hat die Regierung die Unterzeichnung 
des Übereinkommens betreffend eines 
Ständigen Ausschusses der  EFTA-Staa
ten beschlossen und Regierungschef 
Hans Brunhart mit der Unterzeichnung 
beauftragt. Der Ständige Ausschuss soll 
im Einklang mit den Bestimmungen des 
gegenständlichen Übereinkommens und 
des EWR-Vertrages Aufgaben im Be
reich der Beschlussfassung, der Verwal
tung und des Managements erfüllen. Je
der EFTA-Staat entsendet einen Vertre
ter in den Ständigen Ausschuss und be
sitzt eine Stimme. 

* •  

Uberwachungsbehörde 
für EWR-Vertrag 

(pafl) - Die Regierung hat die Unter
zeichnung des Übereinkommens der  EF
TA-Staaten zur Errichtung einer Über
wachungsbehörde und eines Gerichtsho
fes beschlossen. Regierungschef Hans 
Brunhart wurde mit der Unterzeichnung 
beauftragt. Gemäss EWR-Vertrag ob
liegt es den EFTA-Staaten, eine Überwa
chungsbehörde und einen Gerichtshof zu 
errichten. Beide Organe bestehen aus je
weils sieben Mitgliedern, die von den Re
gierungen der EFTA-Staaten im gegen
seitigen Einvernehmen ernannt werden. 

Die Überwachungsbehörde gewährlei
stet das ordnungsgemässe Funktionieren 
des EWR-Vertrages. Ihre im Überein
kommen festgelegten Aufgaben bestehen 
darin, für die Erfüllung ihrer sich aus dem 
EWR-Vertrag und diesem Übereinkom
men ergebenden Verpflichtungen sowie 
für die Anwendung der  Regelungen des 
EWR-Vertrages betreffend den Wettbe
werb Sorge zu tragen und die Anwen
dung des EWR-Vertrages durch die an
deren Vertragsparteien zu überwachen. 
Die Überwachungsbehörde und die E G -
Kommission arbeiten zusammen, um 
eine einheitliche Überwachung im E W R  
zu gewährleisten. 

Die Tätigkeit des Gerichtshofes wird 
durch das vorliegende Abkommen und 
den EWR-Vertrag geregelt. Der  Gef-
richtshof entscheidet insbesondere übe t  
Klagen wegen des die EFTA-Staaten be
treffenden Überwachungsverfahrens, 
über Rechtsmittel gegen Entscheidungen 
des EFTA-Überwachungsorgans in Wett
bewerbsachen und ist zuständig für die 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
zwei oder mehr EFTA-Staaten. 


